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Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna
von KNH Rechtsanwälte

Bild: KNH

Baurecht. Beauftragt der Besteller einen Architekten
mit der Objektplanung und einen weiteren
Architekten mit der Planung der Außenanlagen,
ist er verpflichtet, dem Außenanlagen-Architekten
die für dessen Planung erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

BGH, Urteil vom 14. Juli 2016,
Az. VII ZR 193/14

Für den Neubau einer Grundschule
beauftragt die Gemeinde einen Architek-
ten mit der Objektplanung des Gebäudes
und eine Landschaftsarchitektin mit der
Planung der Freianlagen. In dem Ge-
bäude bildete sich Schimmel. Ursächlich
für die Durchfeuchtung ist, dass die
Betonsohle des Gebäudes ca. 7 cm unter

der Geländeoberfläche liegt und eine
wirksame Sickerschicht fehlt. Das LG ver-
urteilt beide Planer als Gesamtschuldner.
Die Landschaftsarchitektin wendet ein,
die Gemeinde treffe ein Mitverschulden,
weil man ihr die erforderlichen Unterla-
gen nicht fehlerfrei zur Verfügung gestellt
habe. Dem folgte das OLG nicht.
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DER FALL

Das sieht der BGH anders. Dem Besteller
obliegt es, dem mit der Objektüberwa-
chung beauftragten Architekten mangel-
freie Pläne zur Verfügung zu stellen (vgl.
„Bauherr hat Mitschuld an der Übergabe
falscher Unterlagen“, IZ 27/13). Auch der
Fachplaner hat Anspruch auf Unterlagen,
anhand denen er eine zutreffende Pla-
nung erstellen kann (siehe „Übergabe
falscher Unterlagen führt zuMitschuld bei
Mängeln“, IZ 35/13). Gleichermaßen
kann auch jeder Objektplaner erwarten,
dass er Pläne und Unterlagen erhält, die

zutreffende Angaben über die angrenzen-
den Objekte enthalten, die er für seine
Arbeit benötigt. Überlässt der Besteller
einem Objektplaner fehlerhafte Pläne des
anderen Objektplaners, muss er sich die
Mitverursachung des infolge der mangel-
haften Planung eingetretenen Schadens
zurechnen lassen (§§ 254 Abs. 2 Satz 2, 178
BGB). Die Zurechnung der Mitverursa-
chung beruht darauf, dass sich der Bauherr
zur Erfüllung der ihn treffenden Obliegen-
heit (aus § 254 Abs. 1 BGB) eines anderen
Planers im eigenen Interesse bedient hat.
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DIE FOLGEN

DerBGH führt seineRechtsprechung kon-
sequent fort. Auch im Verhältnis von zwei
Objektplanern gilt, dass der Besteller nur
einwandfreie Pläne und Unterlagen über-
geben darf – und muss. Diesen Obliegen-
heiten kann sich der Bauherr beim
arbeitsteiligen Planen und Bauen nicht im
Wege der Vertragsgestaltung entziehen.
Denn für jede nötige Vorleistung ist der
jeweilige Beteiligte Mitwirkungsgehilfe
des Bauherrn gegenüber dem Berechtig-
ten. Es gelingt nur bei einer vollumfäng-
lichen Beauftragung (z.B. Generalpla-

nung), die Risiken von nötigen Mitwir-
kungshandlungen zubegrenzen.DerBau-
herr kann sich zudem, wenn auch
eingeschränkt, durch eine gesteigerte
Prüf- und Koordinationspflicht schützen.
Diese ist vertraglich im jeweiligen Leis-
tungsbild zu vereinbaren. Derartige
Pflichten können zwar an dem Mitver-
schuldenseinwand nach § 254 BGB nicht
grundsätzlich etwas ändern. Sie führen
aber zu einer Verbesserung der späteren
Haftungsquote. ba
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WAS IST ZU TUN?

Bauherr haftet bei zwei Planern für
falsche Unterlagen mit

Rechtsanwalt
Dominik Ernst

von Berwin Leighton Paisner
Bild: BLP

Steuerrecht. Bei der Gebäudesanierung
gehören auch Schönheitsreparaturen zu den
anschaffungsnahen Herstellungskosten.

BFH, Urteile vom 14. Juni 2016,
Az. IX R 25/14, IX R 15/15 und IX R 22/15

In den Streitfällen hatten die Kläger
Immobilien erworben und in zeitlicher
Nähe zur Anschaffung umgestaltet, reno-
viert und instand gesetzt, um sie anschlie-
ßend zu vermieten. Dabei wurden z.B.
Wände eingezogen, Bäder erneuert, Fens-
ter ausgetauscht und energetische Ver-
besserungsmaßnahmen sowie Schön-
heitsreparaturendurchgeführt. DieKläger
machten insbesondere für die Schön-

heitsreparaturen sofort abziehbare Wer-
bungskosten geltend. Da die gesamten
Nettokosten der Renovierungen jeweils
15% der Anschaffungskosten des Gebäu-
des überstiegen, ging das Finanzamt von
sogenannten „anschaffungsnahen“ Her-
stellungskosten aus, die nur im Wege der
AfA über die Nutzungsdauer des Gebäu-
des verteilt steuerlich geltend gemacht
werden können (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG).
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DER FALL

Nach Ansicht des BFH fallen auch Schön-
heitsreparaturen unter die in § 6 Abs. 1
Nr. 1a EStG aufgeführten Instandset-
zungs- und Modernisierungsarbeiten.
Ausgenommen seien davon nach § 6 Abs.
1 Nr. 1a Satz 2 EStG nur Aufwendungen
für Erweiterungen i.S. von§ 255Abs. 2 Satz
1 HGB sowie Aufwendungen für Erhal-
tungsarbeiten, die jährlich üblicherweise
anfallen. Zu den üblicherweise jährlich
anfallenden Erhaltungsarbeiten zählten
Schönheitsreparaturen jedoch nicht, da

diese im Regelfall nicht jährlich vorge-
nommen würden. im Übrigen würde es
auch dem vom Gesetzgeber verfolgten
Zweck – aus Gründen der Rechtsvereinfa-
chung und -sicherheit eine typisierende
Regelung zu schaffen – widersprechen,
wennman imRahmen einer imAnschluss
an den Erwerb vorgenommenen Instand-
setzung und Modernisierung des Gebäu-
des einzelne Arbeiten isoliert und damit
stets den konkreten statt den typischen
Fall betrachten müsste.
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DIE FOLGEN

Der BFH hat mit den vorliegenden Urtei-
len seine Rechtsprechung zur Einbezie-
hung von Schönheitsreparaturen in die
anschaffungsnahen Herstellungskosten
erweitert. Einen in früheren Urteilen noch
geforderten engen räumlichen, zeitlichen
und sachlichen Zusammenhang der
Schönheitsreparaturen zu einer als ein-
heitlich zu würdigenden Instandsetzung
und Modernisierung des Gebäudes hält
der BFH nun nicht mehr für erforderlich.
Der Steuerpflichtige muss daher grund-

sätzlich sämtliche Kosten für bauliche
Maßnahmen zusammenrechnen, die im
Rahmen einer im Zusammenhangmit der
Anschaffung des Gebäudes vorgenomme-
nen Instandsetzung und Modernisierung
anfallen. Übersteigt die Netto-Summe
innerhalb von drei Jahren 15% der
Anschaffungskosten des Gebäudes, ist
kein Sofortabzug mehr möglich. ba
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WAS IST ZU TUN?

Kosten für Schönheitsreparaturen
sind nicht sofort abziehbar

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier Partners
Bild: Malmendier

Öffentliches Recht. Übersteigt der Lärm einer
Baustelle die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift Baulärm (AVV Baulärm) um
mehr als 5 dB(A), können die Nachbarn
durchsetzen, dass die Behörde dem Bauherrn
Lärmschutzmaßnahmen auferlegt.

VG Greifswald, Beschluss vom 11. August 2016,
Az. 5 B 1291.16 HGW

Die Antragstellerin betreibt ein Hotel in
einem Kurort an der Ostsee, das in den
Wintermonaten geschlossen bleibt. Seit
dem Frühjahr werden auf dem unmittel-
bar angrenzenden Grundstück Bauarbei-
ten durchgeführt, die die Antragstellerin
stark belasten: ImMai wurde ein Lärmpe-
gel von 83 dB(A), im Juli von 79,6 dB(A)
gemessen. Gespräche mit der Bauherrin
sowie der zuständigen Behörde blieben
erfolglos. Beide beriefen sich darauf, dass

es keine effektiven technischumsetzbaren
Lärmschutzmaßnahmen gäbe; außerdem
sei die lärmintensive Spezialpfahlgrün-
dung sowieso bald abgeschlossen. Mitt-
lerweile klagten dieMitarbeiter und Gäste
der Antragstellerin über Kopfschmerzen
undKreislaufprobleme. Im Juli beantragte
die Hotelbetreiberin daher im vorläufigen
Rechtsschutz, dass die Antragsgegnerin
als die zuständige Behörde wirksamen
Lärmschutz durchsetzt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

DasGericht stellt fest, dass die Behörde ver-
pflichtet ist, die Baustelle zu überwachen
und alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um zum Schutz der Nachbarschaft
einen zumutbaren Lärmpegel zu sichern.
Was zumutbar sei, richte sich nach der AVV
Baulärm, die ähnlich wie die TA Lärm
Immissionsrichtwerte je nach Typ des
betroffenen Baugebiets festsetzt. Hier über-
schreite der Lärmpegel die maßgeblichen
Richtwerte ummehr als 5 dB(A), eineLärm-
belastung von über 70 dB(A) tagsüber sei
zudem als gesundheitsgefährdend aner-

kannt. Da weitere lärmintensive Arbeiten
geplant seien, müsse die Behörde eingrei-
fen. Die weitere Bauausführung sei erst
nach Vorlage einer Immissionsprognose
erlaubt. Erweise sich die prognostizierte
Lärmbelastung als unzumutbar und sei
effektiver Lärmschutz technisch nichtmög-
lich, müssten die Bauarbeiten ausgesetzt
und dürften erst in den Betriebsferien des
Hotels wieder aufgenommen werden. Die
Anordnung eines Baustopps sei hier wegen
der Gesundheitsgefährdung im Eilrechts-
schutz zulässig.
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DIE FOLGEN

Die Belastung der Nachbarschaft durch
den Baulärm sollte bei jeder Baustelle von
Anfang an ernst genommen werden.
Überschreitet der Lärmpegel die maßgeb-
lichen Immissionsrichtwerte der AVV
Baulärm ummehr als 5 dB(A), können die
Nachbarn von den Behörden Erlass von
Lärmschutzanordnungen verlangen und
diesen Anspruch nötigenfalls auch
gerichtlich durchsetzen. Entsprechende

Lärmschutzmaßnahmen verzögern aber
in der Regel die Bauausführung, was
weder den Interessen des Bauherrn noch
der dadurch belasteten Nachbarn ent-
spricht. Bauherren ist daher zu empfeh-
len, bereits im Vorfeld das Gespräch mit
dem Nachbarn zu suchen und eine an-
gemessene Kompensation anzubieten.
Ansprüche lassen sich damit abgelten und
spätere Streitereien vermeiden. ba
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WAS IST ZU TUN?

Behörde muss die Nachbarn vor
zu viel Baulärm schützen

Rechtsanwalt
Dr. Holger Wolf

von White & Case
Bild: White & Case

Grundstücksrecht. Ein arglistiges Verschweigen
von Mängeln an einer gebrauchten Immobilie
kann zur Unwirksamkeit eines vereinbarten
Gewährleistungs- und Rücktrittsausschlusses
und damit zur Rückabwicklung des
Kaufvertrags führen.

OLG Hamm, Urteil vom 18. Juli 2016,
Az. 22 U 161/15

Der klagende Käufer erwarb einWohnhaus
mit einem im Jahr 1938 errichteten Keller.
Bei der Besichtigung des Objekts erklärte
der Käufer gegenüber der beklagten Ver-
käuferin, dass er Interesse an der Nutzung
des Kellers zu Lagerzwecken hat. Zwar wie-
sen Abplatzungen des Wandputzes auf
einen Feuchtigkeitsschaden hin, jedoch
wurde der Käufer nicht darüber aufgeklärt,

dass bei Regenfällen regelmäßig Wasser
breitflächig in den Keller eindringt. In dem
Kaufvertrag vereinbarten die Parteien
einenGewährleistungsausschluss für Sach-
mängel. Nach Übergabe verweigerte der
Kläger die Zahlung des Kaufpreises unter
Hinweis auf das verschwiegene Feuchtig-
keitsproblem des Kellers und erklärte den
Rücktritt vom Kaufvertrag.
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DER FALL

DasOLGHammhat entschieden, dass der
Kläger zum Rücktritt des Kaufvertrags be-
rechtigt war. Das Gericht sah einen Sach-
mangel mit der Begründung als gegeben
an, dass es einer berechtigten Erwartung
des Käufers einer älteren Immobilie wi-
derspricht, wenn tatsächlich Wasser (und

nicht nur Feuchtigkeit) in die Kellerräume
eindringt und eine Nutzung als Lagerflä-
che unmöglich macht. Der Sachmängel-
haftung der Beklagten stehe auch der
vereinbarte Gewährleistungsausschluss
nicht entgegen, da diese den Mangel arg-
listig verschwiegen habe (§ 444 BGB).
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DIE FOLGEN

Die Entscheidung präzisiert Reichweite
und Folgen der Verletzung von Aufklä-
rungspflichten beim Immobilienverkauf.
Der Verkäufer von Immobilien muss über
sämtliche Umstände aufklären, die für
den Entschluss des Käufers von Bedeu-
tung sind, insbesondere wenn der Käufer
seine konkreten Nutzungsabsichten dem
Käufer mitteilt und Umstände vorliegen,
die der beabsichtigten Nutzung entgegen-
stehen. Die Aufklärungspflicht reicht so
weit, dass der Verkäufer nicht nur Fragen
des Kaufinteressenten wahrheitsgemäß
und vollständig zu beantworten hat, son-
dern auch ungefragt kaufentscheidende
Umstände offenbaren muss. Die Grenze
zum arglistigen Verschweigen wird vom
Verkäufer bereits überschritten, wenn er

den Mangel zumindest für möglich hält
und zugleich damit rechnet, dass der Käu-
fer denMangel nicht kennt. Eine Offenba-
rungspflicht besteht nur dann nicht, wenn
Mängel einer Besichtigung zugänglich
und damit ohne weiteres erkennbar sind.
Markttypische Enthaftungsklauseln, in
denen der Käufer bestätigt, alles gefragt zu
haben, was für die Kaufentscheidung
maßgeblich war und die Kenntnis aller im
Datenraum offengelegten Unterlagen fin-
giert wird, können im Prozess zur Beweis-
erleichterung beitragen, helfen jedoch
nicht darüber hinweg, dass im Falle des
arglistigen Verschweigens der Käufer
Schadenersatz oder Rücktritt verlangen
kann. ba
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WAS IST ZU TUN?

Recht zum Rücktritt wegen arglistig
verschwiegenem Mangel

Er wolle „natürlich nicht nur das
Grundstück kaufen, sondern vor allem
das Haus darauf“. Solche und ähnliche
Anrufe besorgter Käufer, die den Entwurf
eines notariellen Immobilienkaufvertrags
erhalten haben, kennt wohl jeder Notar.
Ganz abwegig ist die Angst des besorgten
Käufers zunächst nicht.

Im Immobilienkaufvertrag ist tatsäch-
lich Kaufgegenstand das Grundstück und
von dem Gebäude häufig gar nicht die
Rede. Wenn viele Notare schreiben, ver-
kauft werde das Grundstück „samt
Gebäuden“, so ist dies lediglich dem
Wunsch geschuldet, sich Anrufe wie den
eingangs erwähnten zu ersparen. Ein
Blick ins Gesetz zeigt aber schnell, dass die
Sorge unseres Käufers unbegründet ist. Zu
den Bestandteilen eines Grundstücks
gehören die mit dem Grund und Boden
fest verbundenen Sachen, insbesondere
Gebäude. Somit ist mit dem Grundstück
auch jedes darauf stehende Gebäude ver-
kauft, auch wenn dies nicht im Vertrag
erwähnt ist.

Zu den Bestandteilen eines Gebäudes
wiederum gehören die zu seiner Herstel-
lung eingefügten Sachen. Zur Herstellung
gehören dabei alle Teile, ohne die das
Gebäude nach der Verkehrsanschauung
noch nicht fertiggestellt ist. Bestandteil
sind also beispielsweise die Mauersteine,
die Fenster und Türen nebst Rahmen,
Heizungs- und Sanitäranlagen. Keine
Bestandteile hingegen sind dieMöbel oder
das Auto in der Garage. Eine feste Verbin-
dung ist allerdings unnötig, es entscheidet
der Zweck, nicht die tatsächliche Art der
Verbindung zwischen der Sache und dem
Gebäude.

Ob im Einzelfall ein Bestandteil vor-
liegt, ist manchmal schwierig zu ermit-
teln. Ein sehr praxisrelevantes Beispiel
hierfür ist die Einbauküche. Bestandteil
des Gebäudes ist die Küche jedenfalls
dann, wenn sie besonders eingepasst, gar
eine Spezialanfertigung ist oder bereits
beim Bau des Hauses eingefügt wird. Bei
einem späteren Einbau der Küche liegt im
norddeutschen Raum in der Regel ein
Bestandteil vor, nicht dagegen in West-
und Süddeutschland – es kommt hierbei
auf die jeweilige Verkehrsanschauung
an. Wichtig ist diese Frage bzw. die
Antwort darauf dann, wenn die Einbau-
küche im Immobilienkaufvertrag nicht
erwähnt wird. Dann gilt es später durch
Auslegung herauszufinden, ob die Küche
als Bestandteil preisneutral mitverkauft
wurde oder nicht. Angesichts des erhebli-
chen Werts, den eine Küche haben kann,
kann ein solcher Fall zu unangenehmen
Streitigkeiten zwischen Verkäufer und
Käufer führen.

Auch den Pflanzen widmet sich das
Gesetz ausdrücklich. Samen werden
bereits mit dem Aussäen, eine Pflanze
mit dem Einpflanzen Bestandteil des
Grundstücks. Das Verwurzeln ist nicht
notwendig. Die Erzeugnisse des Grund-
stücks, also Getreide, Obst oder Holz, sind
Bestandteile des Grundstücks, solange sie
mit dem Boden zusammenhängen. Nach
der Ernte sind sie eigenständige Gegen-
stände, die eigenständig veräußert wer-
den können.

Wichtige Bestandteile eines Grund-
stücks sind auch Rechte, die mit dem
Eigentum an einem Grundstück verbun-
den sind. So geht also das für ein Grund-
stück (als Grunddienstbarkeit) einge-
räumte Wegerecht mit der Veräußerung
des Grundstücks ohne weiteres auf den
neuen Eigentümer über. Das Gleiche gilt
auch für Leitungs-, Kfz-Stellplatz- und
ähnliche Rechte.

Von diesen Grundsätzen macht das
Gesetz allerdings eine wichtige Ausnahme.
Sachen, die nur zu einem vorübergehen-
den Zweck mit dem Grund und Boden
oder einem Gebäude verbunden werden,
sind keine Bestandteile, sondern nur
Scheinbestandteile,wie die Juristen sagen.
So werden das vom Mieter aufgebaute
Gartenhaus oder die von ihm angebrach-
ten Gardinenstangen nicht Bestandteil
des Grundstücks und Gebäudes, sondern
bleiben Eigentum des Mieters. ba

Folge 20: Die Bestandteile
einer Immobilie

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe.

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Dr. Florian Berger,
Notar in Eltmann
Bild: Foto-Kino Schneyer,

Zeil am Main.
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